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Vorwort 

Die vorliegende Arbeit wurde im Sommersemester 2002 von der Juristischen 
Fakultät der Universität Erlangen-Nümberg als Dissertation angenommen. 

Sie ist während meiner dreijährigen Tätigkeit als Assistent am Lehrstuhl für 
Strafrecht und Rechtsphilosphie in Erlangen entstanden und das Ergebnis des 
Nachdenkens über eine Frage, auf die ich während des Studiums beim Lesen einer 
BGH-Entscheidung1 gestoßen bin, nämlich die Frage, welchen Einfluß die Bewer-
tung einer Handlung als pflichtgemäß auf die Freiheit des Handelnden hat. 

Diese Frage, zu der sich schon viele namhafte Juristen und Philosophen, na-
mentlich Immanuel Kant und Christian Wolff, am Rande geäußert haben, verdient 
Interesse nicht nur, weil sie in der Rechtspraxis eine Rolle spielt. Sie berührt auch 
das theoretisch interessante Problem der Bedeutung des Sollens für die Freiheit. 

Meine Behandlung der Fragestellung nimmt ihren Ausgang von der praktischen 
Philosophie Kants und von der von Prof. Joachim Hruschka in verschiedenen Ver-
öffentlichungen dargestellten Sicht der (juristischen) Dinge. Ihr Ziel ist gleichwohl 
neue Erkenntnis, nicht bloße Wiederholung des schon Gesagten. 

Danken möchte ich Herrn Prof. Hruschka, der mir für drei Jahre Gelegenheit 
zur Forschung unter idealen Bedingungen gegeben und mich seit dem ersten 
Semester meines Studiums gefördert hat. Die vorliegende Arbeit ist Resultat dieser 
Förderung. 

Danken möchte ich auch all denen, die das Manuskript im Ganzen oder in Teilen 
gelesen und mir wertvolle Hinweise gegeben haben. Mein besonderer Dank 
schließlich gilt der Schmitz-Nüchterlein-Stiftung Nümberg für die Verleihung 
Ihres mit einer großzügigen Förderung verbundenen Preises für die Dissertation. 

Jena, im Juli 2003 Gunther Biewald 

1 BGHSt 39, 322. In der Entscheidung geht es um die Strafbarkeit eines Brandstifters 
wegen des Todes eines Rettungswilligen beim Versuch, seinen im brennenden Haus schlafen-
den Bruder aus dem Haus zu holen. 
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Einleitung 

Ein zentrales Problem des Rechts ist die Zurechnung von Verantwortlichkeit 
für ein Ereignis2 in der Welt zu einem Zurechnungssubjekt wegen regelwidrigen 
Verhaltens.3 Die Zurechnung rechtlicher Verantwortlichkeit eines Subjekts für ein 
Ereignis setzt voraus, daß dem Subjekt der Vorgang, zu dem das zuzurechnende 
Ereignis gehört, als Handlung zugeschrieben und diese Handlung als Verstoß 
gegen eine Rechtsregel verstanden wird. 

Am auffälligsten ist die Bedeutung der Zurechnung von Verantwortlichkeit für 
ein Ereignis wegen Verstoßes gegen eine Rechtsregel im Strafrecht. Den Tat-
beständen des Besonderen Teils des StGB liegen jeweils bestimmte Unterlassungs-
oder Handlungspflichten bezüglich eines bestimmten Ereignisses in der Welt (etwa 
den Tod eines Menschen) zugrunde. Strafrechtliche Verantwortlichkeit für ein Er-
eignis setzt die zurechenbare Verletzung einer solchen Pflicht durch eine Handlung 

I In der strafrechtlichen Literatur wird statt von Ereignis oft von Erfolg als Bezugsgspunkt 
der Zurechnung von Verantwortlichkeit gesprochen (vgl. z. B. Honig, Frank-FS I, S. 182 ff.; 
zum Ereignis als Ausgangspunkt von Handlungen vgl. Münzberg, Verhalten und Erfolg als 
Grundlage der Rechtswidrigkeit und Haftung, S. 24; von Wright, Norm and Action, S. 27 ff.1 
deutsche Übersetzung S. 24 ff.). Gemeint ist damit dasselbe. Häufig werden auch statt des 
Ausdrucks "Zurechnung von Verantwortlichkeit für ein Ereignis" die Formeln "Zurechnung 
eines Ereignisses" (etwa OUo, Spendel-FS, S. 271) und ,,zurechnung eines Erfolges" (etwa 
Honig, Frank-FS I, S. 184) verwendet. Alle drei Redewendungen sind gleichbedeutend. 

Ungenau ist es, im selben Zusammenhang von "Verantwortlichkeit für eine Handlung" zu 
sprechen, wie z. B. Bloy, Die Beteiligungsform als Zurechnungstyp im Strafrecht, S. 234, 
und Neumann, Zurechnung und "Vorverschulden", S. 13 es tun. Ein Subjekt ist wegen einer 
Handlung unter Umständenfiir ein Ereignis verantwortlich. 

Allerdings hat auch die Rede von Verantwortlichkeit für eine Handlung ihre Berechtigung. 
Denn häufig begründen Pflichtverstöße "Verantwortlichkeit" ohne daß sich ein Ereignis in 
der Welt ausmachen ließe, das mit dem Pflichtverstoß in Verbindung steht. Jemand kann z. B. 
"verantwortlich" sein für einen Meineid oder eine Bestechung. V gl. dazu Hart / Honore, Cau-
sation in the Law, S. 63 f., die derartige Fälle als verbotene Gefahrerhöhung bezüglich des 
Eintritts bestimmter Ereignisse deuten und in Zusammenhang mit dem Versuch bringen. Der-
artige Fälle sollen hier außer Betracht bleiben. 

2 Von Zurechnung wird im Recht nicht nur in diesem Zusammenhang, sondern auch be-
züglich vielfältiger anderer Probleme gesprochen, wie exemplarisch der Titel des Buches von 
Wolter, Objektive und personale Zurechnung von Verhalten, Gefahr und Verletzung in einern 
funktionalen Straftatsystem zeigt. Im Zivilrecht ist ein weiterer wichtiger Topos die "Scha-
denszurechnung". Der Begriff der "Schadenszurechnung" faßt ganz unterschiedliche Rechts-
problerne zusammen, die Zurechnung von Verantwortlichkeit für ein Ereignis wegen regel-
widrigen Verhaltens ist nur ein Aspekt unter vielen. Vgl. etwa Larenz, JuS 1965, 373 ff. Die 
vorliegende Arbeit beschränkt sich auf das Problem der Zurechnung von Verantwortlichkeit 
für ein Ereignis in der Welt. 
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voraus. Diese Verantwortlichkeit für das Ereignis zieht die Rechtsfolge der Strafe 
nach sich.4 

Entsprechend hat sich im Strafrecht eine ausgefeilte Dogmatik für die Zurech-
nung von Verantwortlichkeit bei Pflichtverletzungen herausgebildet. Diese Dog-
matik hat teilweise Eingang in den Allgemeinen Teil des StGB gefunden. Sie ist 
daneben aber, was ihre im Gesetz nicht angesprochenen Grundlagen betrifft, tradi-
tionell ein zentraler Gegenstand der Forschung zum Strafrecht. 

Auch in den anderen Rechtsgebieten spielt die Zurechnung von Verantwortlich-
keit für ein Ereignis wegen pflichtwidrigen Verhaltens eine bedeutende Rolle. Im 
Recht der unerlaubten Handlung, im Polizei- und Sicherheitsrecht, im Staatshaf-
tungsrecht und in anderen Rechtsbereichen knüpfen Rechtsrege1n Rechtsfolgen5 

an die Verantwortlichkeit für Ereignisse wegen Verletzung von Rechtspflichten. 
Für die Rechtsanwendung in allen diesen Bereichen stellt sich daher ständig die 
Frage, ob derjenige, dem gegenüber eine Rechtsfolge verhängt werden soll, Sub-
jekt eines Urteils ist, das die Form hat "A ist für dieses und jenes Ereignisses ver-
antwortlich, weil er eine Pflicht verletzt hat". 

Seltener stößt man im Recht (und außerhalb desselben) auf Fragen im Zusam-
menhang mit der Bewirkung von Ereignissen durch pflichtgemäßes Verhalten. 

Das liegt für das Recht daran, daß, obwohl die Pflichten im Hinblick darauf auf-
erlegt sind, daß sie beachtet werden, bei der Rechtsanwendung durch die Gerichte 
fast ausschließlich "pathologische" Fälle auftauchen, in denen sich jemand nicht 
dem Recht gemäß verhalten hat.6 

Im Recht treten aber verschiedentlich Fälle auf, bei denen pflichtgemäßes und 
allgemeiner regelgemäßes Verhalten im Zusammenhang mit der Zurechnung von 
Verantwortlichkeit wegen pflichtwidrigen Verhaltens eine Rolle spielt. Teilweise 
ist für diese Fallkonstellationen auch erkannt worden, daß der Bewertung einer 
Handlung als pflichtgemäß Bedeutung zukommt. 

Am stärksten ins Auge fällt die Relevanz der Bewertung der Mitwirkung einer 
Person als pflichtgemäß für die Zurechnung von Verantwortlichkeit für ein Ereig-
nis in den sogenannten Retterfällen, in denen der Retter selbst oder ein Unbeteilig-
ter im Zusammenhang mit der pflichtgemäßen Rettung eines anderen aus einer 
von einem Dritten geschaffenen Gefahrenlage verletzt wird.7 

3 Die Strafe ist also nicht die Verantwortlichkeit selbst, sondern Folge der Verantwortlich-
keit; s. dazu unten S. 101 f. 

4 Solche Rechtsfolgen sind z. B. die Pflicht zur Zahlung von Schadensersatz, Erbunwürdig-
keit (§ 2339 BGB), Pflichtteilsentziehung (§ 2333 BGB), Pflicht zur Zahlung einer Geldbuße. 

5 Auch die Ethik konzentriert sich, soweit es um Zurechnung von Verantwortlichkeit geht, 
auf die "Sünde" oder Übertretung, während der Zurechnung von Verantwortlichkeit im Zu-
sammenhang mit pflichtgemäßem Verhalten kaum Interesse entgegengebracht wird. 

6 s. den vieldiskutierten Fall BGHSt 39, 322, der allerdings Besonderheiten aufweist, 
derentwegen der BGH in der Erörterung der Urteilsgründe nicht zum Problem der Pflicht-
gemäßheit vorgestoßen ist. 
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Die Herbeiführung eines Ereignisses durch pflichtgemäßes Verhalten spielt auch 
eine Rolle in den (zivilrechtlichen) Fällen, in denen es um eine Ersatzpflicht eines 
Flüchtigen für die Verletzungen geht, die ein Polizeibeamter oder sonst Verpflich-
teter im Rahmen der pflichtgemäßen Verfolgung erlitten hat. 8 Hier stellt sich die 
Frage, ob der Polizeibeamte selbst oder ob der Verfolgte für die Verletzungen des 
Verfolgers verantwortlich zu machen ist. 

Für diese und andere Konstellationen ist von verschiedenen Autoren und bei-
läufig auch von obersten deutschen Gerichten geltend gemacht worden, daß wegen 
der Pflichtgemäßheit der Handlung Besonderheiten für die Zurechnung von Ver-
antwortlichkeit wegen pflichtwidrigen Verhaltens bestünden. Insbesondere ist für 
die Lösung der Fälle, in denen der Retter selbst geschädigt wird, häufig der Gedan-
ke geäußert worden, die Pflicht des Retters führe dazu, daß sein Handeln "unfrei" 
sei. Daher liege keine "eigenverantwortliche Selbstgefahrdung" vor und die Per-
son, die die Rettungslage schuldhaft herbeigeführt hat, sei deshalb für die Schäden 
des Retters verantwortlich.9 

Allen bisher angestellten Überlegungen zur Zurechnung von Verantwortlichkeit 
wegen pflichtwidrigen Verhaltens bei pflichtgemäßer Teilhabe eines Subjekts ist 

7 Vgl. z. B. BGHZ 57, 25; 63, 189; 132, 164; BGH NJW 1976, 568; BGH JZ 1967,639. 
Die geschilderte Konstellation ist nur eine von mehreren, die unter dem Begriff der "Verfol-
gerfälle" oder "Fluchtfälle" zusammengefaßt werden, s. Leitermeier; Die deliktsrechtliche 
Haftung des Verfolgten, S. 1 ff. Die im folgenden anzustellenden Überlegungen zur Bedeu-
tung regelgemäßen Verhaltens betreffen nicht alle "Verfolgerfälle", sondern nur die Konstel-
lation einer Verfolgung in Erfüllung einer Regel. 

8 Für das Strafrecht s. BGHSt 17, 359, 360; Cramer/Stemberg-Lieben, S/S StGB, § 15 
Rn. 168; Derksen, NJW 1995, 241; Frisch, Tatbestandsmäßiges Verhalten und Zurechnung 
des Erfolges, S. 474 f.; ders., NStZ 1992, 3; ders., Nishihara-FS, S. 80 f.; Geppert, JURA 
2001,495; Günther; StV 1995, 80; Gutmann, Freiwilligkeit als Rechtsbegriff, S. 29; Herz-
berg, Mittelbare Täterschaft, S. 340ff.; Jakobs, ZStW LXXXIX (1977), 32; Lenckner; S/S 
StGB, vor § 13 Rn. 101 c; Maurach/Gössel/Zipj AT 11, § 43 III 2.) a) cc) Rn. 73=S. 125; 
Meindl, JA 1994, 103; Otto, Spendel-FS, S. 278; ders., Wolff-FS, S. 411; Puppe, JURA 1998, 
30; dies., Die Erfolgszurechnung im Strafrecht, S. 261; dies., NK StGB, vor § 13 Rn. 169; 
Radtke, Die Dogmatik der Brandstiftungsdelikte, S. 296; Renzikowski, Restriktiver Täterbe-
griff, S. 196; Rudolphi, SK StGB, vor § 1 Rn. 81; ders., JuS 1969,557; Schroeder; LK StGB, 
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